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Christian Kliche GmbH & CO.KG

    Tel.: 0871-974250

                                      Mendelstraße 5 


                    Fax: 0871-71208

84030 Ergolding
    
                     info@aristotherm.de

Lüftung    ●    Klima    ●    Kälte     ●    Heizung     ●      Sanitär

Heben & Tragen
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Allgemeine Hinweise:
Zum Transport schwerer Lasten im Büro möglichst Hilfsmittel verwenden (zum Beispiel Sackkarren oder Transporttisch).

Lasten heben und absetzen
· Last mit gespreizten Beinen und gestrecktem, geradem Rücken in der Hocke aufnehmen und dann zuerst die Beine strecken.

· Vor dem Anheben der Last prüfen, ob sie frei anhebbar ist.

· Last nicht ruckartig anheben oder auffangen.

· Hohlkreuzhaltung vermeiden.

· Verdrehen der Wirbelsäule beim Heben und Tragen vermeiden.

· Große oder längere Lasten zu zweit anheben und tragen.
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Lasten tragen:
1.
Lasten verteilen – nicht einseitig tragen.
2.
Lasten dicht am Körper halten.





3.
Lasten nicht in verdrehter Haltung weiterreichen. 
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4.
Last in aufrechter Haltung tragen.

5.
Last möglichst nahe am Körper tragen.

6.
Freie Sicht auf den Verkehrsweg ermöglichen. 
Persönliche Schutzausrüstungen

Das Prinzip T - O - P

· Wenn Unfall- oder Gesundheitsgefahren durch technische Schutzmaßnahmen oder organisatorische Schutzmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden können, sind vom Unternehmer persönliche Schutzausrüstungen (PSA) zur Verfügung zu stellen.

· Welche PSA bei welchen Arbeiten und in welchen Arbeitsbereichen zu benutzen ist, legt der Vorgesetzte in der Gefährdungsbeurteilung fest.

· Die bereit gestellte PSA muss von den Mitarbeitern getragen werden.
· Bestimmte Gebotszeichen geben an, in welchen Arbeitsbereichen und an welchen Maschinen PSA getragen werden muss.

· Persönliche Schutzausrüstungen unterliegen einer europäischen Richtlinie und müssen das CE-Kennzeichen tragen.

· Als Mitarbeiter sind Sie verpflichtet, Ihre PSA bestimmungsgemäß zu benutzen, ordnungsgemäß zu reinigen und zu pflegen und so aufzubewahren, dass Beschädigungen ausgeschlossen werden können. Jeder Mitarbeiter ist außerdem – unabhängig von anderen Prüfungen – verpflichtet, sich regelmäßig durch Sichtprüfung vom ordnungsgemäßen Zustand seiner PSA zu überzeugen.

Schutzhelme

· Schutzhelme sind immer dann zu tragen, wenn Gefährdungen durch
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herabfallende Gegenstände,

· Anstoßen an Gegenständen,

· pendelnde Gegenstände,

· umfallende Gegenstände,

· wegfliegende Gegenstände bestehen.

· Nach einer starken Beaufschlagung und bei sichtbaren Mängeln dürfen Industrieschutzhelme nicht weiter benutzt werden.

· Helme dürfen nicht beschriftet oder beklebt werden.

· Grundsätzlich gilt für die meisten Industrieschutzhelme, dass ihre Gebrauchsdauer (gemessen ab Herstellungsdatum, das im Helm eingeprägt ist) auf maximal vier Jahre begrenzt werden sollte.
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Sicherheitsschuhe
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Generell sind Sicherheitschuhe mit der Kennzeichnung S3 
(mit oder ohne Knöchel-schutz) zu tragen. Sicherheitsschuhe S3 besitzen folgende Eigenschaften:
· Stahlkappe zum Zehenschutz
· durchtrittsichere Sohle

· geschlossener Fersenbereich und Energieaufnahme im Fersenbereich

· antistatisch

· verminderter Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
· profilierte Laufsohle
· Es sind ebenso Sicherheitsschuhe der Kennzeichnung S1P möglich

Diese Ausführung ist etwas leichter und angenehmer zu tragen, sind allerdings nicht ganz so stark profiliert an den Sohlen. Sie haben ebenso eine Zehenkappe und sind durchtrittsicher. 
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Schutzbrillen bzw. Gesichtsschutzschilde oder – schirme
· Schutzbrillen sind zu tragen bei Gefährdungen der Augen durch mechanische, optische, chemische oder thermische Einwirkungen; z.B. bei Arbeiten mit Chemikalien oder Schleif- und Schneidearbeiten.
· Beim Schweißen oder bei Arbeiten unter Spannung ist spezieller Augen- oder Gesichtsschutz zu verwenden.

· Für Brillenträger können Schutzbrillen mit optisch korrigierten Gläsern bereit gestellt werden.
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Schutzhandschuhe
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Schutzhandschuhe sind zu tragen bei Arbeiten, bei denen Handverletzungen durch mechanische, thermische oder chemische Gefährdungen möglich sind, z.B. durch
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Arbeiten mit Schnittgefahr durch scharfkantige oder rauhe Materialien oder durch Schneidwerkzeuge,
· Umgang mit Chemikalien,

· Arbeiten in Bereichen, in denen Gefährdungen durch Mikroorganismen bestehen.

· Schutzhandschuhe sind vom Vorgesetzten gemäß Handschuhplan auszuwählen.

· Handschuhe dürfen nicht bei Arbeiten an sich drehenden Teilen, z.B. an
Bohrmaschinen, getragen werden.
· Betriebsanweisung: Art der Handschuhe, Einsatzmöglichkeiten, Tragedauer, Kennzeichnung, Prüfung vor Gebrauch, Einschränkungen, Hinweise zur Pflege und Reinigung

Schutzkleidung

· Für „normale“ Tätigkeiten reicht Arbeitskleidung aus. Diese besitzt keine besonderen Schutz-

eigenschaften und ist i.d.R. auch nicht mit dem CE-Kennzeichen markiert.

· Spezielle Schutzkleidung ist erforderlich, wenn im Arbeitsbereich besondere Gefährdungen auftreten (z.B. Arbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr, Gefährdungen durch Staub oder Mikroorganismen).
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Atemschutzgeräte
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Atemschutzgeräte müssen Mitarbeiter benutzen, wenn sie gesundheitsschädlichen Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben ausgesetzt sein können oder wenn Sauerstoffmangel auftreten kann.
· Vor der erstmaligen Benutzung von Atemschutzgeräten ist eine Einweisung in die Handhabung erforderlich.

Gehörschutz
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· Persönliche Schallschutzmittel müssen zur Verfügung stehen, wenn in Arbeitsbereichen, in denen Lärm auftritt, ein Beurteilungspegel von 85 dB (A) erreicht oder überschritten wird.

· Ab einem Beurteilungspegel von 90 dB (A) müssen derartige Bereiche als „Lärmbereiche“ mit dem Gebotszeichen „Gehörschutz benutzen“ gekennzeichnet werden. In diesen Bereichen sind Sie verpflichtet, Gehörschutz zu tragen.
PSA gegen Absturz (Anseilschutz) 

· Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz ist erforderlich, wenn andere Absturzsicherungen

(Geländer, Abdeckungen, Fanggerüste) nicht möglich oder nicht ausreichend sind.
· Die Benutzung erfolgt nach Unterweisung durch den Vorgesetzten. Die Betriebsanweisung ist zu

beachten.
· Vor jeder Benutzung erfolgt eine Sichtprüfung durch den Benutzer; mindestens einmal jährlich ist die

PSA gegen Absturz durch eine
· (speziell ausgebildete) befähigte Person zu prüfen.
· Generell bei Montagearbeiten oder bei Arbeiten geringen Umfanges, bei denen technische

Schutzmaßnahmen nicht möglich oder unzweckmäßig sind;
· Bei Arbeiten in der Nähe von Flachdachkanten oder in der Nähe von Giebelkanten;
· Bei Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen oder auf Leitern.
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Die Sicherungskette
Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz bestehen immer aus einem System von einzelnen Gliedern – der „Sicherungskette“:

· Der Anschlagpunkt nimmt die Kräfte auf, die beim Auffangen abstürzender Personen auftreten.

· Der Anschlagpunkt soll möglichst oberhalb des Benutzers gewählt werde.

· Es darf nur an tragfähigen Bauteilen bzw. Anschlageinrichtungen angeschlagen werden.

· Als Anschlagpunkt ungeeignet sind: Installationsrohre, Möbelstücke, Fenster-rahmen, Heizkörper oder Rohrleitungen.

· Besonders bei Arbeiten in geringer Höhe ist die Sturzstreckenverlängerung zu

Beachten. In diesem Fall ist es besonders wichtig, dass sich der Anschlagpunkt

oberhalb des Mitarbeiters befindet.
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1: Anschlagpunkt, 2: Falldämpfer, 3: Halteseil, 4: Karabinerhaken, 5: Auffanggurt, 6: Helm mit Kinnband

· Falldämpfer oder Höhensicherungsgeräte fangen Personen mit angelegtem Auffanggurt bei einem Absturz auf. 
Dabei werden der Sturz gebremst und der Körper des Abstürzenden insgesamt schonender belastet.
· Da die beim Sturz auftretenden Kräfte schon bei geringen Sturzhöhen sehr hoch sein können, dürfen bei Sturzhöhen

über 0,5m Auffanggurte nur in Verbindung mit Falldämpfern benutzt werden.

· Größere Sturzhöhen können durch die Verwendung von Höhensicherungsgeräten oder Seilkürzern vermieden werden.

· Verbindungsmittel sind Seile, Gurtbänder oder Ketten mit Endverbindungen (Karabinerhaken, Schlaufen).
· Das Verbindungsmittel bei Benutzung straff halten und Schlaffseilbildung durch Einsatz von Seilkürzern vermeiden.

· Nicht über scharfe Kanten ziehen, nicht knoten und nicht behelfsmäßig verlängern.

· Die Benutzungsdauer ist von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig; die Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.

Verbindungsmittel sollten nicht länger als 4 bis 6 Jahre genutzt werden.

· Mittels Karabinerhaken werden lösbare Verbindungen zwischen den Gliedern der Sicherungskette hergestellt. Knoten sind unzulässig!

· Karabinerhaken müssen gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden (durch Verschraubungen oder Hakensicherungen).

· Aus größeren Höhen (ab 2 bis 3m) heruntergefallene Karabinerhaken sind auszusondern, da die Gefahr von Haarrissbildungen und damit von Festigkeitsminderungen besteht.
· Der Auffanggurt besteht aus Gurtbändern, die den Körper umfassen. Er fängt bei bestimmungsgemäßer Benutzung die abstürzende Person auf, überträgt die auftretenden Kräfte und hält den Körper in aufrechter Hängelage.

· Als Auffanggurt ist nur eine Kombination aus Brust- und Sitzteil zulässig.

· Auffanggurte sind nach den Körpermaßen auszuwählen. Die Beinschlaufen dürfen kein zu großes Spiel haben.

· Je nach Einsatzbedingungen kann ein Auffanggurt ca. 6 bis 8 Jahre verwendet werden.

Prüfungen

· PSA gegen Absturz muss mindestens einmal jährlich von einem speziell ausgebildeten Sachkundigen geprüft werden.

· Der Benutzer muss PSA gegen Absturz vor jeder Benutzung durch Inaugenscheinnahme auf sichtbare Mängel überprüfen.

· PSA gegen Absturz vor schädigenden Einflüssen (z.B. Öl, Säure, Lauge, Putzmittel, Funkenflug, Erwärmung über 60°) schützen und trocken lagern

Schnittverletzungen
Werkzeuge

Verletzungen mit scharfen oder spitzen Gegenständen treten sehr häufig auf. Eine Sehne ist schnell durchtrennt, ein Finger binnen Sekundenbruchteilen weg! Und das nur, weil beschädigte oder falsche Werkzeuge verwendet oder einfache Schutzmaßnahmen missachtet werden.

Beachte daher folgende Hinweise: 

· Nur geeignete Werkzeuge verwenden – Abisolierzange statt Brotzeitmesser

· Die richtige Handhabung von Werkzeugen üben

· Das Werkzeug stets vom Körper wegführen

· Werkstücke ein- oder Niederspannen

· Scharfe und spitze Werkzeuge oder Gegenstände am Körper ausschließlich in einer Gürtel- oder Werkzeugtasche aufbewahren

Ordnung Und Sauberkeit!
· Arbeitsplatz sauber halten

· Reststoffe beseitigen

· Abfälle in vorgesehene Behälter werfen

· Kein unbefugtes Benutzen von Arbeitsmitteln

· Keine Spielereien am Arbeitsplatz oder mit Arbeitsgeräten

· Verkehrs- und Rettungswege ständig freihalten bzw. nicht verstellen

· Nach dem Arbeitsende, Koordinator über den Stand der Arbeiten Informieren. 
	
	 


